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1. Einleitung

1.1. Gesamtcharakteristik

Im Jahr 1698 veröffentlichte der Diakon Johann Georg Böse einen Traktat, in 
dem er einen seelsorgerlich rigorosen Ansatz vertrat. Dies war nicht außerge-
wöhnlich und es entsprach ebenfalls den Regeln, dass ein theologisches Werk 
wie dieses vor seiner Veröffentlichung der Zensur unterworfen wurde. In vor-
liegendem Fall aber war die Person des Verfassers, der Diakon Johann Georg 
Böse, an ihrem Wirkungsort bereits unter den Generalverdacht des Pietismus 
geraten. Daher hatte die Amtsführung und die theologische Grundausrichtung 
von Böse in der Pfarrerschaft und in der Gemeinde von Sorau – einer kleinen 
Stadt in der kursächsischen Niederlausitz – erhebliche Skepsis bei den Auf-
sichtsinstanzen aufkommen lassen.

Die Zensurbehörde, die die Publikation von Böses Traktat gestattete, war 
nicht – wie gewöhnlich – eine inländische theologische Fakultät (Leipzig oder 
Wittenberg), sondern die im benachbarten Halle angesiedelte Fakultät an der 
neu gegründeten brandenburgischen Universität, die aus sächsischer Sicht als 
Sammelbecken unorthodoxer Neuerer galt. Außerdem war im konkreten Fall 
der Zensurvorgang selbst von zweifelhafter Natur. So wurde die Veröffentli-
chung dieses Traktates, die der Verfasser auch noch ohne Genehmigung seines 
örtlichen Superintendenten ins Werk gesetzt hatte, zum Auslöser eines Amts-
enthebungsverfahrens gegen Böse in Sorau. Wie üblich folgten solche Verfahren 
bestimmten Vorschriften, wobei nach Versuchen gütlicher Verständigung (sog. 
‚gradus admonitionis‘) zunächst die Einschaltung der Aufsichtsinstanzen (ört-
liches Konsistorium, Konsistorium in Lübben) vorgesehen war. Parallel dazu 
bzw. im Auftrag der Behörden (örtlicher Standesherr bzw. Superintendent, 
Konsistorien) wurden theologische Gutachten der Fakultäten an den beiden 
Landesuniversitäten Leipzig und Wittenberg eingeholt. Auch dieser Vorgang 
der Anforderung von Responsen gehörte zum gängigen Prozedere seitens der 
Rat suchenden Behörden und Instanzen; seitens der theologischen Fakultäten 
darf die Erteilung von Gutachten in Disziplinar- und Lehrfragen ebenfalls zum 
Alltagsgeschäft gerechnet werden. Nicht ungewöhnlich war es auch, dass zu-
sätzlich eine auswärtige Fakultät – im vorliegenden Fall war es Rostock – in die 
Begutachtung mit einbezogen wurde. Außergewöhnlich war jedoch der Um-
stand, dass die Leipziger und Wittenberger Fakultäten nicht nur einmal, son-
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dern zweimal von den Sorauer bzw. Niederlausitzer Aufsichtsinstanzen zur 
Abfassung eines Responsums aufgefordert wurden. Kamen die jeweils ersten 
Gutachten bei nüchterner Betrachtung nur zu einer graduell unterschiedlichen 
Einschätzung des Traktates, so änderte sich dies beim zweiten Leipziger Re-
sponsum, das durch eine inzwischen personell grundlegend erneuerte Fakultät 
ausgestellt wurde. Dieses Responsum drückte dem Traktat des Sorauer Dia-
kons seine Zustimmung aus und wurde deshalb nun seinerseits durch das zwei-
te Wittenberger Responsum begutachtet. Damit und mit der zeitgleich einset-
zenden akademischen Verarbeitung des Themas in Disputationen polarisierten 
sich die unterschiedlichen Ansichten über den Gegenstand zunehmend heraus. 
In dem Maße, in dem weitere Autoren zur Feder griffen, entwickelte sich eine 
literarische Auseinandersetzung, die sich vom ursprünglichen Verfahren um 
den inzwischen verstorbenen Sorauer Diakon abstrahierte und sich in großer 
Heftigkeit und ungebremst über mehrere Jahre hinweg ausweitete.

Das Gewicht, das die Auseinandersetzung durch ihre ungeahnte Verbreitung 
nun nahm, lag in hohem Maß auch an ihrem Gegenstand, berührte doch die 
Thematik einen Kernpunkt lutherischer und überhaupt christlicher Theologie. 
Das im Traktat des Sorauer Diakons Böse formulierte strikte Bußanliegen, das 
auf die Behauptung eines peremptorischen Gnadentermins (d. h. einer von Gott 
gesetzten, unwiderrufl ichen Frist zur Buße, nach deren Ablauf die Seligkeit 
nicht mehr erlangt werden kann) hinauslief, war inspiriert von der Erbauungs- 
und Bußliteratur, deren Anliegen unter pietistischen Vorzeichen gegen Ende 
des 17. Jahrhunderts verstärkt zu fi nden sind. Gleichzeitig war dieses Anliegen 
von den Institutionen der Territorialkirchen und ihren Vertretern – also etwa in 
Kursachsen besonders von den Konsistorien und theologischen Fakultäten – 
argwöhnisch beobachtet worden, wobei sich dieser Argwohn an den möglichen 
Folgen eines solchen christlichen Rigorismus entzündete. Das Gespenst des Se-
paratismus und die Sorge vor der Verwässerung der reinen Lehre vor allem ge-
genüber dem Calvinismus waren die Triebfedern dieses Argwohns. Die Ent-
wicklung des terministischen Streits zeigte, dass Böse mit dem Inhalt seines 
Traktates den heiklen Punkt dieser Skepsis genau getroffen hatte.

1.2. Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung – 
Der theologie- und geistesgeschichtliche Interpretationshintergrund 

des terministischen Streits

In der Selbstwahrnehmung derjenigen Theologen, die als Hüter theologischer 
Wahrheit in Amt und Würden saßen, wird man als Leitbild der Orthodoxie die 
Einigkeit nach innen und die Abgrenzung von den anderen Konfessionen be-
nennen können. Deshalb legten die kirchlichen Instanzen innerhalb eines Ter-
ritoriums größten Wert auf Lehrkonformität mit den lutherischen Bekenntnis-
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schriften. Dennoch konnte sich auf diesem Fundament ein kontroverstheolo-
gisches Konfl iktpotenzial in erheblicher Breite entwickeln, wie dies die großen 
innerkonfessionellen Kontroversen eindrucksvoll belegen (Synkretistischer 
Streit, Rahtmannscher Streit, Christologischer Streit usw.). Auf der anderen 
Seite dokumentierte sich die Einheit des orthodoxen Luthertums eindrucksvoll 
in den großen Lehrentwürfen der führenden Theologen, durch die eine Deu-
tungshoheit manifestiert wurde. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts erhielten die-
se Kontroversen in der Auseinandersetzung mit dem aufkommenden Pietismus 
eine neue Qualität, da die Grenzen des innerorthodoxen sowie des orthodox-
pietistischen Diskurses sich zunehmend verfl üssigten.

Die Abgrenzung von Orthodoxie und Pietismus hängt von methodischen 
und inhaltlichen Schwerpunktsetzungen ab, wird von den vorliegenden Quel-
len und dem Erkenntnis leitenden Interesse jeder Untersuchung bestimmt. Die 
Frage nach dem Ende der Orthodoxie, die nicht automatisch deckungsgleich ist 
mit der Frage nach dem Beginn des Pietismus, hat in der jüngsten Zeit durch 
eine erhöhte Aufmerksamkeit für die weitere Binnendifferenzierung der Or-
thodoxie eine neue Qualität erfahren. Dabei stehen zeitlich (‚Spät-Orthodo-
xie‘) wie inhaltlich (‚Reform-Orthodoxie‘1) gefüllte Konzepte in der Neube-
wertung der Orthodoxie nebeneinander bzw. durchdringen sich. An einem in 
der Forschung mehrfach diskutierten Sachverhalt lässt sich dies konkret illus-
trieren. So stellte Johannes Wallmann in einem 1998 gedruckten Aufsatz die 
einleitende These auf: „Pietas ist ein Zentralbegriff der lutherischen Orthodo-
xie des 17. Jahrhunderts, nicht des lutherischen Pietismus“.2 Schon die frühere 
Forschung hatte den Nachweis erbracht, dass viele der traditionell an den Be-
griff des Pietismus geknüpften Frömmigkeits- und Reformbestrebungen sich 
bei den Vertretern des orthodoxen Luthertums fi nden. Daran anknüpfend zeigt 
Wallmann anhand des Begriffs „pietas/Gottseligkeit“, wie geläufi g dieser im 
orthodoxen Schrifttum verwendet wurde, dagegen sei ein anderer Begriff, der 
des „wahren, tätigen Christentums“, zentral in der pietistischen Publizistik.3 So 
waren sich die Hauptvertreter der lutherischen Spätorthodoxie in ihrer Ableh-
nung des Pietismus ebenso einig, wie in ihrer Rezeption von Johann Gerhards 
Frömmigkeitslehrbuch „Schola Pietatis“.4 Liest man diesen Aufsatz Wallmanns 
parallel mit dem gleichzeitig veröffentlichen Aufsatz von Wolfgang Sommer, so 

1 An der Verwendung dieses Terminus hat beispielsweise Johannes Wallmann, Fehl-
start: Zur Konzeption von Band  1 der neuen „Geschichte des Pietismus“, in: ders., Pietismus 
und Orthodoxie: Gesammelte Aufsätze III. Tübingen 2010, 369–387, hier: 382, erhebliche 
Zweifel angemeldet.

2 Johannes Wallmann, Pietas contra Pietismus: Zum Frömmigkeitsverständnis in der 
lutherischen Orthodoxie, in: ders., Pietismus-Studien: Gesammelte Aufsätze II, Tübingen 
2008, 105–117; hier: 105.

3 A.a.O., 109 f.
4 A.a.O., 109–114 (darin auch dargestellt der Gegensatz zur Rezeption von Arndts „Wah-

rem Christentum“).
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lässt sich am Vergleich des Frömmigkeitslehrbuches von Gerhard mit einem 
anderen in vielen Textausgaben verbreiteten Buch, an Arndts „Wahrem Chris-
tentum“, das vielfach als Initialschrift eines als große Frömmigkeitsbewegung 
verstandenen Pietismus gilt, sehr augenfällig die Vielfalt der Orthodoxie erken-
nen: Während der Druck der Arndt’schen Schrift teilweise unterbunden wurde, 
was etwa die Zensur durch die Theologische Fakultät Jena belegt, wird sie bei 
dem orthodoxen Reformtheologen Johann Saubert in Nürnberg eifrig rezi-
piert.5 Es zeigt sich an diesem kleinen Beispiel6 jedenfalls, wie stark die unter-
schiedliche Ausprägung orthodoxer Theologie an kirchlicher Verfassung und 
Tradition der territorialen Kirchenwesen hing und wie erheblich sie von biogra-
fi schen und theologisch-politischen Einfl üssen abhängig war.

Längst ist in der Fachliteratur das Bild der Orthodoxie gegenüber traditio-
nellen Verdikten ausdifferenziert worden,7 doch bringen nach wie vor quellen-
intensive Studien zur Orthodoxie eine weitere Erhellung von Charakteristika 
einzelner Phasen, einzelner territorialer Ausprägungen und einzelner Themen 
(Ekklesiologie8, Predigt9 und generell auch das Frömmigkeitsanliegen). Im Be-
griff der Frömmigkeit und des Reformstrebens ist für Martin Brecht derjenige 
Begriff zur Beschreibung lutherischer Kirchlichkeit gefunden, der das von 
Gottfried Arnold geprägte Bild des starren Lehrsystems der Orthodoxie am 
offenkundigsten obsolet werden lässt. Denn auch für die Orthodoxie gilt, dass 
sich das Bemühen um Frömmigkeit und die Sorge um die reine, d. h. auf der 
Basis der Bekenntnisschriften ruhende, Lehre stets durchdringen.10 Auch die 

5 Den einen Sachverhalt erwähnt Wallmann, Pietas contra Pietismus .  .  ., 111 f., den ande-
ren Sachverhalt schildert Wolfgang Sommer, Johann Sauberts Eintreten für Johann Arndt 
im Dienst einer Erneuerung der Frömmigkeit, in: Ders., Politik, Theologie und Frömmigkeit 
im Luthertum der Frühen Neuzeit: Ausgewählte Aufsätze [Forschungen zur Kirchen- und 
Dogmengeschichte 74], Göttingen 1999, 239–262.

6 In diesem Zusammenhang sei auch noch an den bedeutendsten Vertreter der Wittenber-
ger Hochorthodoxie, Abraham Calov, erinnert, der nach der Lektüre von Speners „Pia desi-
deria“ seiner Gemeinde in Wittenberg ‚examina pietatis‘ nahe gelegt hat; vgl. den Hinweis bei 
Friedrich August Gottreu Tholuck, Das kirchliche Leben des siebzehnten Jahrhun-
derts. Vorgeschichte des Rationalismus Bd.  2/1, Berlin 1861, 77.

7 Dafür sei nur auf den 1995 erschienen Überblick hingewiesen, der detailliert und mit 
umfangreichen Literaturangaben versehen ist: Markus Matthias, Art. ‚Orthodoxie I‘, TRE 
25, 464–485.

8 An diesem Themenkomplex hat Kenneth Appold die Funktionsmechanismen theolo-
gischer Meinungsbildung hin zum einem „offenen Konsens“ anhand der an der Leucorea 
entstandenen Disputationstexte untersucht; vgl. Kenneth G. Appold, Orthodoxie als Kon-
sensbildung. Das theologische Disputationswesen an der Universität Wittenberg zwischen 
1570 und 1710 [BHTh 127], Tübingen 2004. Zitierter Ausdruck ebd., 312.

9 Andres Strassberger, Die „Leipziger Predigerkunst“ im (Zerr-)Spiegel der aufkläre-
rischen Kritik: Plädoyer für eine geschichtliche Betrachtung orthodoxer Homiletik, in: An-
dreas Gößner (Hg.), Die Theologische Fakultät der Universität Leipzig: Personen, Positionen 
und Perspektiven aus der 600jährigen Fakultätsgeschichte [Beiträge zur Leipziger Universi-
täts- und Wissenschaftsgeschichte A 2], Leipzig 2005, 163–218.

10 So Martin Brecht, Das Aufkommen der neuen Frömmigkeitsbewegung in Deutsch-
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Konzentration auf Einzelpersönlichkeiten offenbart die in der neueren Ein-
schätzung der Orthodoxie zutage getretene Vielfalt. Jüngst ist dies am Beispiel 
des bedeutenden Leipziger Theologen Johann Benedikt Carpzov d. Jüng.11 und 
schon früher an einem Hauptvertreter der Spätorthodoxie, an Ernst Salomon 
Cyprian, exemplarisch gezeigt worden. Letzterer ist 1995 aus Anlass seines 250. 
Todestages in der Vielfalt seiner Forschungen und Beziehungen ausgiebig ge-
würdigt worden.12 Auch auf die bleibenden Nachwirkungen Valentin Ernst Lö-
schers ist zum wiederholten Mal in monografi schen Studien hingewiesen wor-
den.13

Vor diesem Hintergrund hat gerade die Frage, zu welchem Zeitpunkt man 
den Beginn des Pietismus ansetzt und mit welchen Gründen dies geschieht, in 
den vergangenen Jahrzehnten zu einer ausgiebigen und anhaltenden For-
schungsdiskussion geführt. Zwei gegensätzliche Modelle beherrschen den wis-
senschaftlichen Diskurs, deren Exponenten Johannes Wallmann und Martin 
Brecht sind. In der Konzeption Brechts, die in der vierbändigen „Geschichte 
des Pietismus“ ihren Niederschlag gefunden hat,14 erscheint Spener als der The-
ologe, der ausgehend von der Arndtschen Frömmigkeitsbewegung pietistisches 
Gedankengut kompiliert und konturiert hat.15 Gegen eine solche zeitlich ent-
grenzte Verwendung des Pietismus-Begriffs,16 mit dem ein bestimmter, epoche-

land, in: Ders. (Hg.), Geschichte des Pietismus. Bd.  1: Der Pietismus vom siebzehnten bis 
zum frühen achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1993, 113–203, hier: 167. – Der hier anklin-
gende Perspektiven- und Paradigmenwechsel ist bereits vorgezeichnet durch die wegweisende 
Studie von Hans Leube, Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche im Zeitalter 
der Orthodoxie, Leipzig 1924. Speziell zur Kritik an Arnold vgl. a.a.O., 4–18.

11 Vgl. den jüngst erschienenen Sammelband: Stefan Michel-Andres Straßberger 
(Hg.), Eruditio – Confessio – Pietas: Kontinuität und Wandel in der lutherischen Konfes-
sionskultur am Ende des 17. Jahrhunderts. Das Beispiel Johann Benedikt II. Carpzovs (1639–
1699) [LStRLO 12], Leipzig 2009.

12 Ernst Koch-Johannes Wallmann (Hg.), Ernst Salomon Cyprian (1673–1745) zwi-
schen Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung. Vorträge des Internationalen Kolloqui-
ums vom 14. bis 16. September 1995 in der Forschungs- und Landesbibliothek Gotha Schloß 
Friedenstein, Gotha 1996. Vgl. darin bes.: Johannes Wallmann, Die lutherische Orthodo-
xie zur Zeit Ernst Salomon Cyprians: Stand der Forschung, in: ebd., 9–20.

13 Zuletzt: Klaus Petzoldt, Der unterlegene Sieger: Valentin Ernst Löscher im absolutis-
tischen Sachsen, Leipzig 2001. Petzoldts Studie ist eine für den Druck überarbeitete Disserta-
tion aus dem Jahr 1971. Flankierend hierzu ist hinzuweisen auf die etwa gleichzeitig entstan-
dene Studie von Martin Greschat, Zwischen Tradition und neuem Anfang: Valentin Ernst 
Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie, Witten 1971.

14 Zur Gegenstandsbestimmung und Konzeption des Werkes vgl. Martin Brecht, Ein-
leitung, in: Ders. (Hg.), Geschichte des Pietismus. Bd.  1: Der Pietismus vom siebzehnten bis 
zum frühen achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1993, 1–10. Fundamentalkritik an der Ge-
samtkonzeption übt Wallmann, Fehlstart .  .  ., 369–387.

15 Martin Brecht, Philipp Jakob Spener, sein Programm und dessen Auswirkungen, in: 
Ders. (Hg.), Geschichte des Pietismus. Bd.  1: Der Pietismus vom siebzehnten bis zum frühen 
achtzehnten Jahrhundert, Göttingen 1993, 281–389.

16 So etwa auch in der zusammenfassenden Darstellung von Peter Schicketanz, Der 
Pietismus von 1675 bis 1800 [Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen III/1], Leipzig 2001.
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übergreifend verstandener Typus von Frömmigkeit umschrieben wird, plädiert 
Johannes Wallmann für eine Differenzierung zwischen einem Pietismus ‚im en-
geren Sinn‘ und einem Pietismus ‚im weiteren Sinn‘. Den erweiterten Pietismus-
begriff verwendet er dabei durchaus auch für eine die gesamte lutherische Kir-
che begleitende Frömmigkeitsrichtung. Den ersteren Pietismusbegriff jedoch 
will Wallmann eingeschränkt wissen auf die historisch zu begreifende Epoche 
des Pietismus, als deren Initiator Spener in den Mittelpunkt rückt.17 Als Konse-
quenz daraus folgt, dass die Reformvorstellungen des Pietismus, denen Spener 
in seiner Programmschrift „Pia desideria“ eine prägende Gestalt gegeben hatte, 
inhaltlich – besonders im ‚ecclesiola‘-Konzept und in der Eschatologie – über 
die Reformansätze der Orthodoxie hinausgingen bzw. eine andere Qualität be-
saßen.18

Das letzte Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts gilt als das Jahrzehnt der großen 
Auseinandersetzungen zwischen den Theologen der Spätorthodoxie und des 
Pietismus. Am Beginn dieser Phase steht der in Leipzig ausgetragene Konfl ikt 
zwischen der dortigen theologischen Fakultät und dem Magister August Her-
mann Francke, die Hans Leube in einer monografi schen Studie dargestellt hat.19 

17 Dazu der Forschungsbericht zum Spenerjubiläum 2005 von Johannes Wallmann, 
Der Vater des Neuprotestantismus. Der Ertrag des Gedenkens zum 300-jährigen Todestag 
Philipp Jakob Speners, in: ThLZ 132 (2007), 1033–1044; ders., Philipp Jakob Spener und die 
Anfänge des Pietismus [BHTh 42], Tübingen 1986; in diese Richtung weist auch der Aufsatz 
von Martin Friedrich, Philipp Jakob Spener – Leben, Werk, Bedeutung, in: Dorothea 
Wendebourg (Hg.), Philipp Jakob Spener – Leben, Werk, Bedeutung. Bilanz der Forschung 
nach 300 Jahren [Hallesche Forschungen 23], Halle/Tübingen 2007, 1–16.

18 Johannes Wallmann, Der Pietismus [UTB 2598], Göttingen 2005; ders., Was ist Pi-
etismus?, in: Ders., Pietismus-Studien: Gesammelte Aufsätze II, Tübingen 2008, 211–227. In 
der Diskussion um die Konzeption der „Geschichte des Pietismus“ sind als vorerst letzte 
Voten erschienen: Johannes Wallmann, Pietismus – ein Epochenbegriff oder ein typolo-
gischer Begriff? Antwort auf Hartmut Lehmann, in: PuN 30 (2004), 191–224; Hartmut 
Lehmann, Erledigte und nicht erledigte Aufgaben der Pietismusforschung. Eine nochmalige 
Antwort an Johannes Wallmann, in: PuN 31 (2005), 12–20. – Auf die theologische Eigenart 
Speners hat u. a. auf der Basis der Arbeiten von Martin Schmidt auch K. James Stein, Spener: 
Pietist Patriarch, Chicago 1986, verwiesen. Insgesamt haben diese Studien das von Albrecht 
Ritschl entworfene Bild, Speners Bedeutung liege in seinem Frömmigkeitsverständnis be-
gründet, einer Revision unterzogen. – Am Beispiel eines theologisch zentralen Themas dazu 
jüngst, vgl. Heike Krauter-Dierolf, Die Eschatologie Philipp Jakob Speners. Der Streit 
mit der lutherischen Orthodoxie um die „Hoffnung besserer Zeiten“ [BHTh 131], Tübingen 
2005.

19 Hans Leube, Die Geschichte der pietistischen Bewegung in Leipzig: Ein Beitrag zur 
Geschichte und Charakteristik des deutschen Pietismus, in: Ders., Orthodoxie und Pietis-
mus: Gesammelte Studien. Mit einem Geleitwort von M. Schmidt und einer Bibliographie. 
Hrsg. von Dietrich Blaufuß [AGP 13], Bielefeld 1975, 153–289; Christian Peters, „Daraus 
der Lärm des Pietismi entstanden“: Die Leipziger Unruhen von 1689/90 und ihre Deutung 
durch Spener und die hallischen Pietisten, in: PuN 23 (1997), 103–130. Diese Vorgänge hat 
Klaus vom Orde, Der Beginn der pietistischen Unruhen in Leipzig im Jahr 1689, in: Hans-
peter Marti-Detlef Döring (Hg.), Die Universität Leipzig und ihr gelehrtes Umfeld 1680–
1780 [Texte und Studien 6], Basel 2004, 359–378, auf einer um auswärtige Quellen erweiterte 
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Der Leipziger Konfl ikt von 1689/90, der ein Jahrzehnt spürbar nachwirkte, 
hatte sich an der Durchführung und Ausrichtung des ‚Collegium philobibli-
cum‘, eines Zusammenschlusses von Studenten zu exegetischen Studien und 
Bibellektüre, entzündet. In diesem Konfl ikt wurde offenkundig, wie stark der 
gegen Francke erhobene Vorwurf der Heterodoxie von Individuen und zugleich 
vom institutionell etablierten Milieu getragen war. Im Kontext der Höherbe-
wertung einer christlichen Lebensführung erhielt das Anliegen einer gestärkten 
Kirchenzucht, das durch die Seelsorge transportiert wurde, bereits durch man-
che Theologen, die der Orthodoxie zuzurechnen sind, und schließlich vor allem 
durch den Pietismus neues Gewicht. Diese neue Rolle der Seelsorge im Pietis-
mus ist 1997 von Albrecht Haizmann am Beispiel Speners dargelegt worden,20 
wobei deutlich herausgearbeitet wurde, dass der Seelsorge eine ekklesiologische 
und nicht nur individuelle Bedeutung zukommt. Seelsorge zielt demnach auf 
eine Reform der Kirche und nicht nur auf die Ansprache des Individuums. Zu 
den bedeutendsten Auseinandersetzungen um diesen Aspekt zählt sicherlich 
der Berliner Beichtstuhlstreit, den der Prediger Johann Caspar Schade 1696 
durch Veröffentlichung einer Schrift ausgelöst hatte. Der rigoros theologische 
Ansatz Schades ist deshalb sicherlich zurecht von den Terminismuskritikern als 
Vorläufer der Ansichten Johann Georg Böses eingestuft worden.21 Vergleich-
bare Phänomene einer kritischen Refl exion des gängigen Beichtwesens fi nden 
sich freilich auch schon früher, aber sie standen unter anderen Vorzeichen. So ist 
die lutherische Praxis der Privatbeichte im Zuge konfessioneller Normierung 
und obrigkeitlicher Ansprüche auch im ersten Drittel des 17. Jahrhunderts ver-

und parallele Ereignisse mit einbeziehenden Basis erneut vorgetragen und regt darin eine er-
neute gründliche Aufarbeitung an.

20 Albrecht Haizmann, Erbauung als Aufgabe der Seelsorge bei Philipp Jakob Spener 
[Arbeiten zur Pastoraltheologie 30], Göttingen 1997; hier: 95. Haizmann hat anhand des rie-
sigen Responsen-Werkes das bei Spener exemplarisch praktizierte Ineinander von Seelsorge 
und Lehre dargestellt.

21 Eine kleine Studie gibt nach umfangreichen Vorarbeiten Alands (Kurt Aland, Die Pri-
vatbeichte im Luthertum von ihren Anfängen bis zu ihrer Aufl ösung, in: Ders., Kirchenge-
schichtliche Entwürfe, Gütersloh 1960, 452–522) und Simons (Georg Simon, Der Berliner 
Beichtstuhlstreit 1697–1698, in: Jahrbuch für Berlin-Brandenburgische Kirchengeschichte 39 
[1964], 42–88) eine monografi sche Beschreibung der Vorgänge: Helmut Obst, Der Berliner 
Beichtstuhlstreit. Die Kritik des Pietismus an der Beichtpraxis der lutherischen Orthodoxie 
[AGP 11], Witten 1972; vgl. auch Dietrich Blaufuss, Spener-Arbeiten: Quellenstudien und 
Untersuchungen zu Philipp Jacob Spener und zur frühen Wirkung des lutherischen Pietismus 
[Europäische Hochschulschriften 46], Bern/Frankfurt a. Main/Las Vegas 21980, 31–60; 141–
193; Ryoko Murakami-Mori, Der Berliner Beichtstuhlstreit: Frömmigkeit und Zeitwende 
im späten 17. Jahrhundert, in: PuN 17 (1991), 62–94; neuerdings auch Claudia Drese, Der 
Berliner Beichtstuhlstreit oder Philipp Jakob Spener zwischen allen Stühlen?, in: PuN 31 
(2005), 60–97. – Nicht nur zum Berliner Konfl ikt besteht hier eine Parallele, bei der die rigo-
ristische Ethik der pietistischen Protagonisten hervortritt, sondern auch zu den zeitgleichen 
Auseinandersetzungen August Hermann Franckes in seiner Gemeinde in Glaucha bei Halle; 
vgl. Veronika Albrecht-Birkner, Francke in Glaucha: Kehrseiten eines Klischees (1692–
1704) [Hallesche Forschungen 15], Tübingen 2004.
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schiedentlich in süddeutschen Reichsstädten problematisiert worden. Diese 
verhältnismäßig frühen Auseinandersetzungen dürfen jedenfalls nicht auf ihre 
sozialdisziplinierenden (Neben-)Wirkungen reduziert werden.22 Die pietisti-
sche Kritik am Beichtwesen lässt sich als zugespitzte Form der Forderung nach 
Verinnerlichung der Motive für den Beichtgang (Glauben und Reue) begreifen, 
die Intention der pietistischen Prediger war es, eine Degeneration des Beichtins-
tituts zu verhindern.23 Diese Absicht haben Spener und Schade und in ihrer 
Folge auch Böse deutlich bezeugt. Die Haltung zur Buße wies in letzter Konse-
quenz auch auf den Umgang mit Kranken und Sterbenden, den Katharina Ernst 
in ihrer 2003 erschienenen Dissertation zur Wahrnehmung von Krankheit in 
einem vom Pietismus nachhaltig geprägten Territorium (Württemberg) bear-
beitet hat.24 Diese Studie weist auf die Übereinstimmung zwischen Orthodoxie 
und Pietismus in der Herleitung von Krankheit aus der menschlichen Sündhaf-
tigkeit hin.25 Doch hinsichtlich der Konsequenzen kann Ernst das Profi l der 
pietistischen Autoren deutlich herausarbeiten. So achteten die (württember-
gischen) Pietisten des 18. Jahrhunderts bei der Frage des richtigen Verhaltens im 
Zustand der Krankheit und bei der Wiedererlangung von Gesundheit auf die 
Verinnerlichung christlicher Prinzipien. Sie erwarteten deshalb beim Kranken 
Sündenerkenntnis und Bußfertigkeit, beim Gesunden Dankbarkeit gegen Gott 

22 Neuerdings die Fallstudie zu Ulm, die insgesamt dem Abendmahl zu einseitig eine ge-
sellschaftspolitische Funktion bzw. Integrationskraft jenseits seiner theologischen Bedeu-
tung zuerkennt: Oliver Kaul, Undankbare Gäste: Abendmahlsverzicht und Abendmahls-
ausschluß in der Reichsstadt Ulm um 1600. Ein interkultureller Prozeß [Veröffentlichungen 
des Instituts für Europäische Geschichte Mainz 202], Mainz 2003, 121–156. Ein anderes Bei-
spiel verweist auf die Nachhaltigkeit reformatorischer Sondereinfl üsse in süddeutschen 
Reichsstädten, die anfangs unter starker Prägung durch schweizerische bzw. oberdeutsche 
Reformatoren standen; J. C. Wolfart, Why was Private Confession so Contentious in Early 
Seventeenth-Century Lindau?, in: Bob Scribner-Trevor Johnson (Hg.), Popular Religion in 
Germany and Central Europe 1400–1800, London 1996, 140–165. – Am Beispiel der Rosto-
cker Theologen hat Thomas Kaufmann, Universität und lutherische Konfessionalisierung: 
Die Rostocker Theologieprofessoren und ihr Beitrag zur theologischen Bildung und kirch-
lichen Gestaltung im Herzogtum Mecklenburg zwischen 1550 und 1675 [Quellen und For-
schungen zur Reformationsgeschichte 66], Gütersloh 1997, 227–232, das Verhältnis von 
Kirchenzucht und Sozialdisziplinierung problematisiert und in den größeren Zusammen-
hang der Beschaffenheit des ‚orthodoxen‘ Kirchenwesens eingeordnet. Vgl. mit etwas anderer 
Gewichtung ebenfalls am Rostocker Beispiel Jonathan Strom, Orthodoxy and Reform: 
The Clergy in the 17th Century Rostock [BHTh 71], Tübingen 1999, 101–119.

23 Obst, Der Berliner Beichtstuhlstreit .  .  ., 20–30.
24 Katharina Ernst, Krankheit und Heiligung. Die medikale Kultur württembergischer 

Pietisten im 18. Jahrhundert [Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landes-
kunde Baden-Württemberg B 154], Stuttgart 2003.

25 Am Beispiel Tübinger Predigten des 17. Jahrhunderts vgl. Sabine Holtz, Die Unsicher-
heit des Lebens. Zum Verständnis von Krankheit und Tod in den Predigten der lutherischen 
Orthodoxie, in: Hartmut Lehmann-Anne-Charlott Trepp (Hg.), Im Zeichen der Krise: Reli-
giosität im Europa des 17. Jahrhunderts [Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für 
Geschichte 152], Göttingen 1999, 135–157.
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als Ausdruck einer gruppenspezifi sch verstandenen Gotteskindschaft.26 Die 
durch die Bestrebungen des Pietismus nach Verinnerlichung und Erbauung ge-
steigerte Bedeutung von Buße und Beichte hat im Hinblick auf das Ende des 
menschlichen Lebens und im Hinblick auf die Beziehung zwischen seelsorger-
lichem Begleiter und Sterbendem insgesamt einen neuen Stellenwert erhalten.27

Außer der theologiegeschichtlich wirksamen Dualität von Orthodoxie und 
Pietismus wird man an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert auch den grö-
ßeren geistesgeschichtlichen Wandlungsprozess im Blick haben müssen, durch 
den auch die Theologie insgesamt innerhalb der Wissenschaften und Erkennt-
nismodelle neu verortet worden ist. Für das Verhältnis von Theologie – sowohl 
in ihrer spätorthodoxen als auch in ihrer pietistischen Ausformung – und Früh-
aufklärung gilt analog das, was oben bereits für die Beziehung von Orthodoxie 
und Pietismus gesagt worden ist, nämlich eine gegenseitige Durchdringung.28 
Die geistesgeschichtlichen und theologisch-kirchlichen Impulse der Aufklä-
rung, ihre Strömungen und Repräsentanten hat jüngst Albrecht Beutel in Hand-
buchform erarbeitet.29 Dass eine solche Darstellung um institutionsgeschicht-
liche Aspekte ergänzt werden muss, erweist sich am Beispiel einer einzelnen 
Universität. Anhand der Leipziger Hochschule als einer der führenden Hoch-
schulen des Alten Reiches hat dies vor allem Notker Hammerstein mehrfach 
demonstriert und gezeigt, unter welchen Bedingungen – Überwindung der ins-
titutionellen wie wissenschaftlichen Traditionsgebundenheit – sich Gedanken-

26 Am Beispiel normativer pietistischer Schriften von Philipp Jakob Spener, Samuel Url-
sperger und Magnus Friedrich Roos Ernst, Krankheit und Heiligung .  .  ., 61–84. – Pietisti-
sche Selbstzeugnisse mit einem ‚gender‘-spezifi schen Schwerpunkt hat ebenfalls im südwest-
deutschen Raum untersucht: Ulrike Gleixner, Pietismus und Bürgertum: Eine historische 
Anthropologie der Frömmigkeit Württemberg 17.–19. Jahrhundert [Bürgertum Neue Folge: 
Studien zur Zivilgesellschaft 2], Göttingen 2005.

27 Als Beispiel für das im ‚orthodoxen‘ Luthertum des 17. Jahrhunderts geübte Bußverfah-
ren, das sich in seinen Optionen und Zielsetzungen von der späteren Zuspitzung durch die 
Pietisten unterschied, ist nur auf die Pfarrpraxis der Rostocker Theologen hinzuweisen; vgl. 
Kaufmann, Universität und lutherische Konfessionalisierung .  .  ., 219–221.

28 Besonders anschaulich hat dies Dieter Narr am Beispiel Württembergs formuliert, wenn 
er schreibt, man müsse erkennen, „daß es sich um kein bloßes Nacheinander und Nebenein-
ander, beileibe auch nicht nur um ein Gegeneinander, vielmehr um ein Ineinander (und gele-
gentlich vielleicht sogar um ein Durcheinander) gehandelt habe.“; vgl. Dieter Narr, Berüh-
rung von Aufklärung und Pietismus im Württemberg des 18. Jahrhunderts. Eine Einführung 
in die Problematik, in: Ders., Studien zur Spätaufklärung im deutschen Südwesten [Veröf-
fentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg B 
93], Stuttgart 1979, 110–121, Zitat: 114. Neuerdings hat Albrecht Beutel explizit auf die bei 
Spener hervortretenden verbindenden Ansätze zwischen Pietismus und Aufklärung hinge-
wiesen, vgl. Albrecht Beutel, Spener und die Aufklärung, in: Dorothea Wendebourg 
(Hg.), Philipp Jakob Spener – Leben, Werk, Bedeutung. Bilanz der Forschung nach 300 Jah-
ren [Hallesche Forschungen 23], Halle/Tübingen 2007, 205–226.

29 Albrecht Beutel, Aufklärung in Deutschland [Die Kirche in ihrer Geschichte 4/02], 
Göttingen 2006.
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gut der frühen Aufklärung hier allmählich etablieren konnte.30 Dabei spielte für 
Leipzig aufgrund der geografi schen Nähe die Konkurrenzsituation zur Univer-
sitätsneugründung in Halle eine entscheidende Rolle.31

Auf die im Zusammentreffen von Spätorthodoxie, Pietismus und Frühauf-
klärung sich verändernden Kommunikationsstrukturen theologischer Kontro-
versen um 1700 hat in jüngerer Zeit Martin Gierl hingewiesen.32 Sein Augen-
merk gilt der Analyse von Formen und Abläufen des theologischen Streitens, als 
dessen Ziel die Wahrheitsfi ndung bzw. -sicherung hervortreten. Die von Gierl 
mit seinem Fokus auf die Kommunikationsstrukturen herausgearbeiteten Er-
gebnisse zeigen deutlich, wie sich Orthodoxie bzw. Pietismus vorwiegend pro-
zesshaft begreifen lassen und die gegenseitigen Positionen sich erst im Diskurs 
herausbilden bzw. noch stärker an Profi l gewinnen.

Es lässt sich festhalten, dass die Zeit um 1700 von einer speziellen Konfi gura-
tion gekennzeichnet ist. Nicht nur überlagern sich Orthodoxie, Pietismus und 
Frühaufklärung, sondern auch die zunächst voneinander abgegrenzten For-
schungen zu diesen Phänomenen sind in zunehmendem Maße miteinander ver-
zahnt. Dies geschieht in dem Bemühen, die Vielseitigkeit, aber auch die Pro-
blemstellungen der Epoche angemessener als bisher erfassen zu können. Dabei 
erhärtet sich in vieler Hinsicht der Eindruck, dass an der Wende vom 17. zum 
18. Jahrhundert die traditionell wirksamen Normierungsstrategien nicht mehr 
gegriffen haben. Bis dahin im konfessionellen Territorium als verbindlich ange-
sehene Autoritäten wurden zunehmend aufgeweicht, was – vor allem auch in 
der Theologie – zur Krise und zur Neubestimmung des eigenen Standortes 
führte. Am Beispiel einer einzelnen theologischen Kontroverse lässt sich diese 

30 Notker Hammerstein, Die Universität Leipzig im Zeichen der frühen Aufklärung, 
in: Wolfgang Martens (Hg.), Leipzig – Aufklärung und Bürgerlichkeit [Zentren der Aufklä-
rung 3], Heidelberg 1990, 125–140. Einen aktuellen und ausführlichen Forschungsüberblick 
über die Aufklärung in Leipzig bietet Detlef Döring, Die Universität Leipzig im Zeitalter 
der Aufklärung: Geschichte, Stand und Perspektiven der Forschung, in: Historisches Jahr-
buch 122 (2002), 413–461. Döring bezieht das gesamte 18. Jahrhundert mit ein und spricht 
auch explizit die Schwerpunkte des wissenschaftlich-kulturellen Lebens der Epoche sowie 
Desiderate der Historiografi e an. Eine kurze Übersicht über Persönlichkeiten und Charakte-
ristika speziell der theologischen Aufklärung in Leipzig bietet Andreas Gössner, Wissen-
schaftliche Disziplinen im Kontext der Aufklärung – Die Theologie und ihre Vertreter in 
Leipzig, in: Detlef Döring-Cecilie Hollberg (Hg.), Erleuchtung der Welt: Sachsen und der 
Beginn der modernen Wissenschaften, Dresden 2009, 178–185.

31 Notker Hammerstein, Jus und Historie: Ein Beitrag zur Geschichte des historischen 
Denkens an deutschen Universitäten im späten 17. und im 18. Jahrhundert, Göttingen 1972, 
267–291, bes. 267–274. In weiteren Studien zeigt Hammerstein, inwieweit sich die Vorreiter-
rolle Halles zugunsten der Göttinger Universität verschoben hat und inwieweit die Jurispru-
denz die Theologie als Leitwissenschaft im Zeitalter der Aufklärung abgelöst hat; vgl. ders., 
Die deutschen Universitäten im Zeitalter der Aufklärung, in: Zeitschrift für Historische For-
schung 10 (1983), 73–89.

32 Martin Gierl, Pietismus und Aufklärung. Theologische Polemik und die Kommuni-
kationsreform der Wissenschaft am Ende des 17. Jahrhunderts [Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte 129], Göttingen 1997.
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Aufweichung von Autoritäten exemplarisch zeigen. Der hier ausgewählte ter-
ministische Streit belegt diese Krise vor allem in dreierlei Weise. Erstens ist sie 
im Hinblick auf die akademische Lehrautorität der theologischen Fakultäten 
feststellbar. Hier lassen sich am traditionellen Gefüge von Institution, Lehrper-
sonal und Lehrinhalten deutliche Verschiebungen erkennen. An der Theolo-
gischen Fakultät in Leipzig, die im terministischen Streit eine zentrale Rolle 
eingenommen hat, kann eindrucksvoll gezeigt werden, wie Spannungen im Ge-
füge, die bereits durch die pietistischen Unruhen 1689 ins Rollen gebracht wur-
den, sich im Vorfeld der terministischen Auseinandersetzungen fortsetzten und 
im Laufe der Kontroverse immer wieder zu Tage traten.33

Zweitens macht diese Krise sich an der theologischen Urteilsautorität be-
merkbar. Durch die reformatorischen Veränderungen haben sich als Gremien 
verfasste kirchliche Einrichtungen – insbesondere theologische Fakultäten, wie 
die in Leipzig, aber auch Geistliche Ministerien – als Gutachterinstanzen etab-
liert. Die von ihnen erteilten theologischen Responsen waren seither ein allge-
mein anerkanntes Instrumentarium zur Regulierung vieler Bereiche des kirch-
lichen Lebens und besaßen daher auch weithin normierende Funktion.34 Auf 
der Basis konfessioneller Normen – vor allem der Bekenntnisschriften – wur-
den in den theologischen Gutachten konsensfähige Maßstäbe festgeschrieben, 
die über den Einzelfall hinaus in gedruckten Sammlungen des 17. Jahrhunderts 
als Entscheidungshilfen Verbreitung fanden.35 Die in Lehre, Frömmigkeit und 

33 Dazu später in Kapitel 3.1.1. und 3.8.1. – Pauschal sei hier nur schlagwortartig hingewie-
sen auf eine Neuerung dieser Jahre: die Kollegien der Magister und Baccalaren (Francke 
u. a.).

34 Grundsätzlich dazu vgl. mehrere neuere Studien, die auf unterschiedlichen prominenten 
Responsensammlungen beruhen: Thomas Kaufmann, Die Gutachtertätigkeit der Theolo-
gischen Fakultät Rostock nach der Reformation, in: Hartmut Boockmann (Hg.), Recht und 
Verfassung im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit 2 [Abhandlungen der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen: Phil.-Hist. Klasse 3], Göttingen 2001, 297–333; überarbeitete 
und erweiterte Fassung in ders., Konfession und Kultur: Lutherischer Protestantismus in der 
zweiten Hälfte des Reformationsjahrhunderts [Spätmittelalter und Reformation NR 29], Tü-
bingen 2006, 323–363; Martin Brecht, Die Consilien der Theologischen Fakultät der Uni-
versität Wittenberg. Dokument ihrer Eigenart und ihrer spezifi schen Geschichte, in: Irene 
Dingel-Günther Wartenberg (Hg.), Die Theologische Fakultät Wittenberg 1502 bis 1602: 
Beiträge zur 500. Wiederkehr des Gründungsjahres der Leucorea [LStRLO 5], Leipzig 2002, 
201–221; Udo Sträter, Wittenberger Responsen zur Zeit der Orthodoxie: Eine Quelle zur 
Fakultätsgeschichte, in: Stefan Oehmig (Hg.), 700 Jahre Wittenberg: Stadt – Universität – Re-
formation, im Auftr. der Lutherstadt Wittenberg, Weimar 1995, 289–302; Andreas Göss-
ner, Die Gutachten der Theologischen Fakultät Leipzig von 1540 bis 1670. Erschließung 
eines frühneuzeitlichen Quellenbestandes. Einführung – Übersicht – Register, in: Michael 
Beyer-Andreas Gößner-Günther Wartenberg (Hg.), Kirche und Regionalbewußtsein in 
Sachsen im 16. Jahrhundert: Regionenbezogene Identifi kationsprozesse im konfessionellen 
Raum [Leipziger Studien zur Erforschung von regionenbezogenen Identifi kationsprozessen 
10], Leipzig 2003, 189–261.

35 Vgl. vor allem zwei mehrbändige Sammlungen: Georg Dedeken, Thesaurus concilio-
rum et decisionum [.  .  .], Hamburg 1623; erweiterte Aufl .: Jena 1671; Consilia theologica Wite-
bergensia, Das ist/ Wittenbergische Geistliche Rathschläge [.  .  .], Frankfurt am Main 1664.
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kirchlichem Leben durch den Pietismus angestoßenen Veränderungen am Ende 
des Jahrhunderts haben diesem klassischen Instrumentarium der innerkonfes-
sionellen Konfl iktregelung in seiner Verbindlichkeit und Autorität nachhaltig 
geschadet.36

Drittens wirkt diese Krise sich auf die Einschätzung der göttlichen Gnaden-
autorität aus. Durch den Pietismus erhält die bewusst christliche Lebensfüh-
rung des Individuums als Teil eines auf die ganze Kirche zielenden Reforman-
liegens einen größeren Stellenwert für die Frage nach der Erlangung der Selig-
keit. Vor dem Hintergrund dieser ekklesiologischen Relevanz übten pietistisch 
geprägte Pfarrer häufi g eine strenge Bußzucht, die vielfach als Relativierung der 
Heilsgewissheit und damit letztlich auch Infragestellung der universalen Gel-
tung des göttlichen Gnadenwillens, wie sie in den lutherischen Bekenntnis-
schriften festgeschrieben war, empfunden wurde.37

Diese drei Krisenmomente wurden diskursiv verhandelt und sie dürften in 
ihrer Verfl echtung den Ausbruch des terministischen Streits erklären. An die-
sem Beispiel kann somit das, was Gierl anhand der persuasiven Strategien in den 
Pietismuskontroversen mit komparatistischem Blickwinkel herausgearbeitet 
hat, im Detail untersucht werden. Dabei wird es möglich, Ausgangslage und 
Entstehungsbedingungen der Kontroverse sowie die verschiedenen Ebenen der 
Streitaustragung im Einzelnen in den Blick zu bekommen. Da der terministi-
sche Streit außerdem noch den Blick freigibt auf die pastorale Alltagspraxis, 
verbinden sich in ihm ein seelsorgerlich-praktischer und ein theologisch-dog-
matischer Aspekt. Außerdem eignet sich der terministische Streit in besonderer 
Weise für eine kirchengeschichtliche Untersuchung, da ihm ein bleibendes Ge-
denken als „wohl umfangreichste literarische Auseinandersetzung des Pietis-
mus“38 zuteil geworden ist. Gerade diese – schon von den Zeitgenossen vorge-
nommene – Zuweisung des Terminismus in den Kontext der pietistischen Strei-
tigkeiten dürfte zu einem erheblichen Teil für die Heftigkeit und das Ausmaß 
der Kontroverse ausschlaggebend gewesen sein.39

36 Sich widersprechende Responsen hat es freilich auch schon früher gegeben, was an ihrer 
anerkannten Autorität nichts geändert hat. Einen besonderen Fall dürfte die den Streit pro-
longierende Rolle der Theologengutachten im Synkretistischen Streit in Königsberg 1644 bis 
1653 darstellen; vgl. Thomas Kaufmann, Theologische Auseinandersetzungen an der Uni-
versität Königsberg im 16. und 17. Jahrhundert, in: Klaus Garber (Hg.), Kulturgeschichte 
Ostpreußens in der Frühen Neuzeit [Frühe Neuzeit 56], Tübingen 2001, 234–318, bes. 312 f. 
– Im terministischen Streit wurden die Responsen allerdings in einem bis dahin ungekannten 
Maß publizistisch instrumentalisiert, siehe dazu unten bes. Kapitel 6.2. und 7.2.

37 Dies lässt sich vor allem am konkreten Beispiel demonstrieren, so etwa in Sorau, wo 
genau diese Mechanismen bei manchen Pfarrkindern und den (orthodoxen) Amtskollegen 
Johann Georg Böses zum Tragen kommen; siehe unten Kapitel 2.4.

38 Martin Schmidt, Art. ‚Terministischer Streit‘, RGG3 6, 691; Beate Köster: Art. ‚Ter-
ministischer Streit‘, TRE 33, 79.

39 So auch Köster: Art. ‚Terministischer Streit‘ .  .  ., 80.
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Seinen Namen hat der terministische Streit vom ‚terminus peremptorius‘, der 
Gnadenfrist. Die Verwendung dieses Begriffs für die Bezeichnung eines theo-
logischen Sachverhaltes ist auf das Engste mit Philipp Jakob Spener verbunden, 
der ihn aus der Prozessterminologie entlehnte. Im juristischen Sprachgebrauch 
bezeichnete dieser Begriff40 eine richterlich gesetzte Frist für das Erscheinen der 
Prozessparteien vor Gericht (‚citatio peremtoria‘)41; wer sich an diese Frist nicht 
hielt, machte sich straffällig. Bei Spener taucht der Begriff des ‚terminus per-
emptorius‘ zum wiederholten Male auf.42 Der hinter dem Begriff stehende Ge-

40 „Noth=Frist, Terminus peremtorius, wird in denen Rechten diejenige Zeit genennet, 
vor deren Ablauff nothwendig geschehen muß, was binnen solcher jemanden zu thun oblie-
get, oder auch von Gerichts wegen auferleget worden, nach diesem aber weiter nicht die ge-
ringste Nachsicht verstattet wird, oder dagegen derjenige, welcher sich hierinnen dem unge-
achtet vorsetzlicher Weise saumseelig fi nden lässet, der Hülffe oder doch gewärtig seyn muß, 
des ihm sonst zustehenden Rechtes verlustig zu werden. [.  .  .]“; Art. ‚Noth=Frist‘, Zedler 24, 
1427; vgl. auch Art. ‚peremtorius terminus‘, Zedler 27, 356. – Im Laufe der Kontroverse er-
klärt auch Rechenberg seinen Widersachern den Begriff folgendermaßen: „So ist auch diese 
Redens=Art in der Theologie nicht neu/ nur kömmts auf die adplication an/ da man erstlich 
wissen muß/ was bey den Herrn JCtis terminus peremtorius heisse/ und wie er auf die Mate-
rie von der Gnaden=Zeit recht adplicirt werden könne. Solche habe in meiner Disputation §. 
36. und 37. ex L. 68. 69. 70. 71. 72. und 73. ff. de judiciis deutlich erklärt/ und darbey die ad-
plication gewiesen. Nemlich/ daß gleich wie ein weltlicher Richter/ nachdem er den reum, 
oder Schuldigen ein oder zweymahl citirt/ und wenn er nicht erschienen/ er ihn zum dritten-
mahl peremtorie vorlädt/ und wenn er wiederum vorsetzlich und halsstarriger Weise aussen-
bleibt und nicht erscheint/ so wird die sentence über ihn gesprochen wegen seiner Widersetz-
lichkeit und Ungehorsams. Aus welchem erhellet/ daß dieser Termin nicht aus einem unbe-
dingten Decret des Richters gesetzt wird/ sondern aus der Bedingung/ wenn er vorsetzlich 
aus Halsstarrigkeit aussenbleibt/ denn es steht L. 73. ff. de judic. darbey: Sciendum est perem-
torio absentem condemnatum, si appellet, non esse audiendum: si modo per contumaciam 
defuit; si minus, audietur; Man muß wissen/ daß wenn einer peremtorisch citirt aussengeblie-
ben und verdammt worden/ daß wenn er appellirt/ er nicht mehr zu hören sey; Doch so er aus 
Halsstarrigkeit aussenblieben: Wenn aber das nicht geschehen/ so kan er noch gehöret wer-
den: Gleicherweise läst GOtt/ der Richter alles Fleisches/ die Sünder/ ein/ zwey und mehr-
mahl zur Busse/ durch sein Wort citiren/ wenn sie aber boßhafftiger | Weise aussenbleiben/ 
und keine Busse thun wollen/ so hat er nach seiner Allwissenheit und Gerechtigkeit/ dem 
boßhafften Sünder/ in seinem allwissenden und weisen Rath (auf menschliche Art zu reden) 
einen terminum peremtorium zur Busse gesetzt/ daß wenn sie binnen der Zeit sich nicht zu 
GOtt bekehren/ und also demüthig erscheinen/ so fi nden sie weiter kein Gehöre.“; vgl. Re-
chenberg: Deutlicher Vortrag .  .  ., E1r/v (§ XVIII).

41 Art. ‚citatio peremtoria‘, Zedler 6, 168; Art. ‚peremtorie citiren‘, Zedler 27, 356.
42 In einem undatierten Gutachten Speners („Ob ein rechtschaffener christ aus betrach-

tung viel und offtmahliger hertzlicher vergebung seiner sünden einen solchen vorsatz haben 
und zu GOtt sagen könne/ sündige ich hinfort muthwillig/ so straffe der HErr mich nach 
seinem gerechten willen?“) heißt es beispielsweise: „Ich leugne zwar nicht/ daß zu weilen bey 
ein und andern/ als wir das exempel an Pharao haben/ die gnaden=zeit noch in diesem leben 
aus ist/ und nach übermachter boßheit göttliches gericht über einen solchen menschen gefal-
len ist/ daß er nicht widerum bekehret werden mag/ nach dem er in die verstockung aus ge-
rechtem urtheil gefallen ist/ und darauß nicht widerum sich retten kan/ weil göttliche gnade 
nicht widerum auffs neue bey einen solchen menschen/ welcher deroselbe lang gespottet ge-
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danke einer Beschränkung der Wirksamkeit menschlicher Bußleistung im Wie-
derholungsfall bzw. des in Gottes Gerechtigkeit gegründeten Endes seiner 
Gnadenzusage gegenüber dem Sünder ist indessen ein altes Thema christlicher 
Theologie. In den theologischen Entwürfen der nachreformatorischen Kirchen 
spielt dieses Thema im Verbund mit der Frage nach Gottes Allmacht und All-
güte, der Willensfreiheit des Menschen und der Rigorosität christlicher Lebens-
führung immer wieder eine Rolle.

Eine Beschäftigung mit diesem Thema fand immer an der Nahtstelle zwi-
schen pastoral-seelsorgerlicher Praxis und theologischer Refl exion statt. Diese 
enge Verbindung zwischen Lebens- und Lehrbezug wird besonders in der Seel-
sorge bei Kranken und Sterbenden deutlich.43 Die reformatorische Rechtferti-
gungsbotschaft wurde deshalb auch in der reichhaltigen Trostliteratur des 16. 
und später auch des 17. Jahrhunderts besonders wirksam.44 Die durch die To-

habt/ anklopffen will. Aber bey welchen GOtt solche zeit der gnaden verkürzet/ und sie 
nunmehr in solch gericht der verdamnus fallen habe lassen/ ist uns nicht geoffenbahret; daher 
wir viel mehr dem allgemeinen geoffenbahrten göttlichen willen von jeglichem/ auch den 
bösesten/ menschen zu hoffen haben/ die bußthür stehe ihn noch offen: [.  .  .]“; vgl. Philipp 
Jakob Spener, Theologische Bedencken und andere Brieffl iche Antworten.  7. Capitel: Para-
lipomena oder Von vorigen capiteln übergebliebene und nach gefundene antworten Art.  I–IV. 
Mit einem Nachwort von Dietrich Blaufuß [Philipp Jakob Spener: Schriften XIV.1: Korre-
spondenz – Theologische Bedencken IV. Theil (S.  I–VIII, 1–535)], Hildesheim/Zürich/New 
York 1999, 517–521, Zitat: 519. Weitere Nachweise bei Friedrich Herrmann Hesse, Der 
terministische Streit: Ein Bild theologischen Lebens aus den Gränzjahren des siebenzehnten 
und achtzehnten Jahrhunderts, Giessen 1877, 83. Spener selbst führt seine früheren Nen-
nungen des ‚terminus peremptorius‘ in der einzigen Streitschrift zum terministischen Streit 
an, vgl. Jakob Philipp Spener, Das Gericht der Verstockung .  .  ., 37 f. – Ausgerechnet in Hal-
le wurde 1710 eine fi nanzrechtliche Dissertation über den juristischen Begriff ‚terminus per-
emptorius‘ gedruckt: Daniel Christian Bernstein-Christoph Dondorff, Dissertatio 
de termino peremtorio solutionis et protestationis cambiorum. Von Endlicher Verfall-Zeit 
bey Zahlung und Protesten der Wechsel, Halle 1710.

43 Hierzu gehört auch die der Erbauung dienende Funktion der zeitgenössischen Leichen-
predigten; einige brauchgeschichtliche Aspekte aus dieser Quellengattung fi nden sich bei Pe-
ter Assion, Sterben nach tradierten Mustern: Leichenpredigten als Quelle für die volks-
kundliche Brauchforschung, in: Rudolf Lenz (Hg.), Leichenpredigten als Quelle historischer 
Wissenschaften Bd.  3, Marburg a.d. Lahn 1984, 227–247; zur Wiedergabe idealtypischer und 
‚normaler‘ Verlaufsformen des Sterbens in Leichenpredigten vgl. auch Werner Friedrich 
Kümmel, Der sanfte und selige Tod: Verklärung und Wirklichkeit des Sterbens im Spiegel 
lutherischer Leichenpredigten des 16. bis 18. Jahrhundert, in: Rudolf Lenz (Hg.), Leichenpre-
digten als Quelle historischer Wissenschaften Bd.  3, Marburg a.d. Lahn 1984, 199–226. Einige 
Reformmerkmale der Leichenpredigt bei Spener und im Pietismus bringt Hans Schneider, 
Die pietistische Leichenpredigt, in: Rudolf Lenz (Hg.), Leichenpredigten als Quelle histo-
rischer Wissenschaften Bd.  4, Stuttgart 2004, 37–64.

44 Vgl. neuerdings Austra Reinis, Evangelische Anleitung zur Seelsorge am Sterbebett 
1519–1528, in: Luther 73 (2002), 31–45; dies., Reforming the Art of Dying: The ars moriendi 
in the German Reformation (1519–1528) [St Andrews Studies in Reformation History], 
Hampshire/Burlington 2007; Claudia Resch, Trost im Angesicht des Todes. Frühe refor-
matorische Anleitungen zur Seelsorge an Kranken und Sterbenden [Pietas Liturgica 15], Tü-
bingen/Basel 2006. – Der Oberlausitzer Pfarrer Wentzel Bergmann hat 1698 unter ausdrück-
lichem Bezug auf ältere, weit verbreitete Sterbetrostbücher eine Sterbenslehre verfasst (u. a. 
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desgegenwart in der Epoche um 1700 spürbare existentielle Bedeutung des The-
mas ist schließlich auch für die Autoren im terministischen Streit erkennbar.45

Ohne den expliziten Gebrauch des Begriffs ‚terminus peremptorius‘ ist im 
Luthertum der Gedanke einer Bußfrist im Anschluss an Hebr 3, 7 und 12, 17 
schon von Johann Konrad Dannhauer formuliert worden,46 auf den sich auch 
Spener ausdrücklich berief. Außerdem haben sich in diesem Sinne auch der in 
Erfurt wirkende Theologe Johann Michael Stenger, der die beliebige Wieder-
holbarkeit der Buße negierte,47 sowie der in Halberstadt tätige Theologe Hein-
rich Ammersbach, der die späte Buße verwarf, ausgesprochen.48

Die Frage nach dem Weg des Menschen zur Seligkeit, auf die Johann Georg 
Böse in seinem Traktat eine Antwort zu geben versuchte, hat ihren Ausgangs-
punkt in seiner Praxis als Seelsorger und hier wieder speziell in der Refl exion 
seiner Erfahrungen bei der seelsorgerlichen Betreuung Sterbender. Gerade in 
seiner seelsorgerlichen Praxis am Sterbebett, wo er als Seelsorger zur Spendung 
eines glaubhaften Sterbetrostes aufgerufen war, empfand Böse die Last der un-
umkehrbaren Verbindlichkeit seiner Einschätzung menschlicher Reue. In Bö-
ses Traktat ist folglich das Bemühen zu erkennen, Reue und Bußfertigkeit als 
christliche Qualitäten zu stärken und die göttliche Barmherzigkeit unter Hin-
weis auf die Ernsthaftigkeit des göttlichen Gerichts zu profi lieren. Auch darin 
lässt sich ein Rückbezug auf die Eindringlichkeit von reformatorischen Kon-
zepten zur Seelsorge an Sterbenden erkennen.49

In seinen theologischen Konsequenzen führt das Thema des terministischen 
Streits allerdings weg von der Seelsorge und hin zu grundlegenden theolo-
gischen Aporien. Im Kern geht es um die Frage nach der (Un-)Freiheit des 

bezieht er sich auch auf Johann Gerhards „Enchiridion“); vgl. Wentzel Bergmann, Tre-
menda mortis hora, Oder das böse Stündlein/ Das ist: Betrachtung der Todes-Stunde/ [.  .  .]. 
Wittenberg/Leipzig 1689. Charakteristisch für die Gattung dieser Sterbelehren ist einerseits 
die Versicherung, dass der Mensch auch noch in der Sterbestunde trotz äußerster Leib- und 
Seelengefahr die Möglichkeit zur Buße hat. Andererseits präsentieren solche Sterbelehren 
auch drastische Beispiele, in denen die Vergeblichkeit des bis zuletzt aufgeschobenen Bußvor-
habens demonstriert wird; vgl. ebd., 2; 291 f.

45 Der Modellfall hierfür ist die Deutung des Todes von Johann Georg Böse, dem Verfasser 
der Initialschrift des terministischen Streits. Aber auch in anderen Druckschriften der Kon-
troverse wird diese existentielle Dimension für die Autoren zum Thema gemacht.

46 Johann Conrad Dannhauer, ΟΔΟΣΟΦΙΑ CHRISTIANA seu Theologia Positiva 
[.  .  .], Straßburg 1649, 638–641; 879; ders., Catechismus-Milch/ Oder Der Erklärung des 
Christlichen Catechismi Sechster Theil/ [.  .  .], Straßburg 1657, 286.

47 Der Stengersche Streit wird deshalb auch unter die Vorgeschichte des terministischen 
Streits gerechnet, vgl. Udo Sträter, Philipp Jakob Spener und der „Stengersche Streit“, in: 
PuN 18 (1992), 40–79.

48 Zum Beispiel verwarf der Halberstädter Theologe Ammersbach die späte Buße; vgl. 
Heinrich Ammersbach, Geheimnüß der letzten Zeiten [.  .  .], s. l. 1698.

49 Mehrfach haben christliche Autoren auf den besonderen Charakter der Sterbestunde 
verwiesen, in der sich wie in einem Brennspiegel das menschliche Leben in seiner Gottesnähe 
bzw. -ferne verdichtet. Für den protestantischen Bereich vgl. zusammenfassend Rudolf 
Mohr, Art. ‚Ars moriendi II‘, TRE 4, 149–154.
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menschlichen Willens als Voraussetzung zur Buße bzw. um die Frage des sote-
riologischen (Un-)Vermögens des Menschen und es berührt damit auch das 
Problem der Einschränkung der Gnadenmacht Gottes bzw. seines Willens, alle 
Menschen selig zu machen. Jeder Versuch einer Antwort auf diese Probleme 
zeitigt Konsequenzen in der Prädestinationslehre, die universale Erwählung 
ebenso denkbar macht wie einen unabänderlichen Ratschluss Gottes oder einen 
Heilssynergismus.

So wichtig für die Reformatoren die Buße als integraler Bestandteil christli-
cher Lebensführung ist,50 so zurückhaltend äußern sie sich zu prädestinato-
rischen Problemen. Dies war der Einsicht geschuldet, es komme dem Menschen 
nicht zu, Gottes Heilswillen oder Gottes Gerechtigkeit zu ergründen.51 Wer 
sich – abgesehen von aufrichtiger Sündenerkenntnis und dem Vertrauen auf 
Gottes Gnade – nicht in Gottes Vorsehung füge, sondern sie zu hinterfragen 
beginne, laufe Gefahr entweder zu verzweifeln oder aber überheblich zu wer-
den.52

In den lutherischen Bekenntnisschriften sind aufs Ganze gesehen zwei Arti-
kel für das Thema von größerer Bedeutung (CA 12 und FC 11). In CA 12 wird 
die Möglichkeit der Buße für all diejenigen, die nach der Taufe gesündigt haben, 
bis zum Ende des Lebens zugesagt, sofern sie sich bekehren.53 Dieser Artikel ist 
die Grundlage für die lutherische Praxis, bei Sterbenden durch Beichtehören 
und Abendmahlsspendung den Zuspruch der Seligkeit unabhängig von der in-
dividuellen Lebensführung zu gewähren, denn die Buße ist zu jeder Zeit ohne 
Beschränkung möglich. Diese – auch aus dem Verständnis der mittelalterlichen 
Bußlehre heraus unstrittige – Aussage korrespondiert mit der gegen den Nova-
tianismus und die Leugnung der Möglichkeit zur Buße gerichteten (zweiten) 
Verwerfung in CA 12. Die Unterschiede zur altgläubigen Theologie werden 
dann deutlich in der Aussage, die einzige Bedingung für die Buße bestehe in der 
Bekehrung, im Verständnis der Bestandteile der Buße (aus Reue und Glaube) 
und in der Ablehnung der satisfaktorischen Werke. Folglich wendet sich die 
dritte Verwerfung gegen die Vorstellung einer Mitwirkung des Menschen an 
seinem Heil.

50 Erinnert sei an die erste der 95 Thesen: „1 Dominus et Magister noster Iesus Christus 
dicendo ‚Penitenitam agite &c.‘ omnem vitam fi delium penitentiam esse voluit.“; WA 1, 229–
238; Zitat: 233.

51 Vgl. etwa Martin Luthers „Sermon von der Bereitung zum Sterben“; WA 2, 680–697; 
bes. 690, 15–17.

52 Dies gilt für Luther auch bei der Einschätzung des Schicksals des Pharaos; vgl. Martin 
Luther, Predigt über Pharaos Verstockung am 26. Dezember 1524 (WA 16, 140 f.); Hierzu 
und zur gesamten Auslegungstradition von Ex 13, 17–14, 31 vgl. neuerdings Edgar Kellen-
berger, Die Verstockung des Pharao: Exegetische und auslegungsgeschichtliche Untersu-
chungen zu Exodus 1–15 [Beiträge zur Wissenschaft des Alten und Neuen Testaments 171], 
Stuttgart 2006, bes. 227–270.

53 „[.  .  .] quocumque tempore, cum convertuntur, [.  .  .]“; BSLK 66, 12 f.


